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Ihr Antrag auf Informationszugang vom 12.03.2021 

Sehr geehrter Herr Wolf, 

auf Ihren Antrag ergeht nach 8 7 Abs. 1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) folgender 

Bescheid 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Die Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei. 

Begründung: 

Mit Ihrem Antrag beantragten Sie folgende Information: 

Gibt es Unterlagen zur Berechnung des Mikromorts im Zusammenhang mit COVID-19 und 

anderer Infektionskrankheiten in Ihrem Institut? 

Nach 8 1 Abs. 1 S. 1 IFG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behör- 
den des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. $ 2 Nr. 1 S. 1 1FG 
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definiert amtliche Informationen als jede, amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unab- 
hängig von der Art ihrer Speicherung. 

Der Antrag war abzulehnen, da die von Ihnen genannten Unterlagen im BfR nicht vorliegen. 

Das BfR ist auch nicht zur aktiven Beschaffung von Informationen verpflichtet, BeckOK Info- 
MedienR/Karg, 29. Ed. 1.5.2020, UIG 82 Rn. 116-122. 

II. 

Die Gebührenentscheidung beruht auf 8 10 IFG i. V. m. $ 1 Abs. 1 Gebührenverordnung ° 

IFG (IFGGebV). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben 

werden. En 

Mit freundlichen Grüßen 

inmAuftra    
  

Verwendete Rechtsvorschriften: 

IFG Informationsfreiheitsgesetz in der Fassung vom 5. September 2005 

(BGBI. | S. 2722), das zuletzt durch Art. 44 Elfte Zuständigkeitsanpas- 

sungsVO vom 19.06.2020 (BGBl. | S. 1328) geändert worden ist 

IFGGebV Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBl, | S. 6), die zu- 

letzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 
3154) geändert worden ist 
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